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Text 

Inverkehrbringen und Kennzeichnung von Detergenzien und Tensiden 

§ 30. (1) Detergenzien (Wasch- und Reinigungsmittel) und für Detergenzien bestimmte Tenside im 
Sinne des Artikels 2 Z 5 der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien dürfen nur in Verkehr 
gebracht werden, wenn sie den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien 
entsprechen. Soweit Detergenzien und Tenside gemäß § 24 und gemäß Art. 11 der genannten 
Verordnung (EG) zu kennzeichnen sind, ist die Kennzeichnung auf den Verpackungen deutlich sicht- und 
lesbar und dauerhaft, und wenn die Detergenzien oder Tenside zur Abgabe im Inland bestimmt sind, in 
deutscher Sprache, anzubringen. 

(2) Ist ein Detergens auf Grund seiner gefährlichen Eigenschaften nach den Vorschriften des § 24 zu 
kennzeichnen, so genügt es, wenn die gemäß Abs. 1 vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben einmal in 
der Kennzeichnung enthalten sind. 

(3) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann unter Bedachtnahme auf die Ziele dieses Bundesgesetzes sowie auf die 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nähere 
Bestimmungen über die Kennzeichnung von Detergenzien sowie über die Abgabe von 
Dosierungsempfehlungen, die Beigabe von Messbechern oder die Ausrüstung mit Dosiereinrichtungen 
erlassen. Bei der Erlassung dieser Vorschriften ist auf den jeweiligen Stand der Technik (§ 2 Z 7) Bedacht 
zu nehmen. 

(4) Wasserversorgungsunternehmen sind verpflichtet, ihren Wasserabnehmern und - sofern diese 
nicht zugleich Wasserabnehmer sind - den Wasserletztverbrauchern auf Anfrage, mindestens aber einmal 
jährlich, den Härtegrad des Wassers in deutschen Härtegraden bekannt zu geben. Wenn es aus 
technischen Gründen nicht anders möglich ist, ist bloß eine Bandbreite der zu erwartenden Wasserhärte in 
deutschen Härtegraden bekannt zu geben. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Anmerkung 

Zur Überschrift vgl. Z 10 der Novelle BGBl. I Nr. 7/2012. 

Schlagworte 

Waschmittel 

Zuletzt aktualisiert am 

22.12.2020 

Gesetzesnummer 

10011071 

Dokumentnummer 

NOR40228397 


